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Agentur für Arbeit Hamburg

Teilzeit-Ausbildung Hamburg, 29.04.2009

Finanzierung der Auszubildenden -
Teilzeitausbildung nur für gut situierte und 
fitte junge Menschen geeignet?
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Rechtsgrundlage für die Teilzeitausbildung

BBiG-Novelle 2005:

„Bei berechtigtem Interesse kann sich der Antrag auch auf 
die Verkürzung  der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit 
richten (Teilzeitberufsausbildung)“ § 8 Absatz 1 Satz 2 BBiG

Ausbildung in Teilzeit
30 Std. pro Woche1. Lj 2. Lj 3. Lj

1. Lj 2. Lj 3. Lj Zeitlich verkürzte 
Ausbildung
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Folgerungen
► Teilzeitausbildung ist eine besondere Organisationsform der Verkürzung

Ausgestaltungsmöglichkeiten für Betriebe und Auszubildende statt   
Rechtsanspruch
Zielkonflikt zwischen erwünschter Zeitersparnis und Erreichung des 
Ausbildungsziels (TZ- Ausbildung ist eine besonders anspruchsvolle Form der 
Ausbildung)

► Der Unterricht in der Berufsschule wird nicht gekürzt (je nach Beruf, Block-
oder Teilzeitunterricht)

FamilieAusbildung
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Bilanz der Agentur seit Januar 2008

17 gemeldete Ausbildungsstellen in Teilzeit plus 36 geförderte 
Ausbildungsplätze zum 01.09.2009 (bei der Handelskammer sind es 
aktuell  44 eingetragene TZ- Ausbildungsverträge )

70 gemeldete Bewerberinnen und 1 Bewerber mit festgestellter 
Berufseignung (davon 25 bereits in Ausbildung und 10 in 
Bildungsmaßnahmen)

51 nachgefragte Ausbildungsberufe

Am meisten nachgefragte Ausbildungsberufe:

Bürokauffrau
Kauffrau im Einzelhandel 
Verkäuferin
Kauffrau für Bürokommunikation
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Problem: Ausbildungsvergütung reicht für den Lebensunterhalt nicht aus

Was ist zu beachten?

Vielfalt der öffentlichen Finanzierungsmöglichkeiten

Unterschiedliche Zuständigkeit – keine Hilfe aus „einer Hand“

Höhe und Anrechnungsmodalitäten variieren je nach Leistungsart

Teilweise schließen sich Leistungen gegenseitig aus
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Einnahmequellen:

Ausbildungsvergütung
Leistungen der Eltern
Eigenes Kindergeld
Kindergeld für das Kind
Unterhalt/Unterhaltvorschuss
Sozialgeld für das Kind nach dem SGB II
Elterngeld
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
Zuschuss zu ungedeckten Unterkunftskosten
Ggf. ALGII, wenn Azubi im Haushalt der Eltern
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Einnahmequellen  - Leistungskonkurrenz

Arbeits-
losengeld II

(Alg II)
Wohngeld

Berufsaus-
bildungsbeihilfe

(BAB)

Kinderzuschlag

teilweise 
gegenseitiger
Ausschluss
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Was kann ich wie und wo beantragen?

Azubi im Haushalt 
der Eltern?

Agentur für Arbeit
BAB-Anspruch?
(571 € + Fahrtkosten

+ Kinderbetreuungskosten)

team.arbeit.
hamburg
(ARGE)

nein

ja neinteam.arbeit.
hamburg 
(ARGE)

Alg II 
(unter Anrechnung
des Vermögens 

und Einkommens)

alternativ:
• Wohngeld 
(Grundsicherungsamt)
• Kinderzuschlag 
(Familienkasse der 
Agentur für Arbeit)

• Zuschuss zur Miete
wenn Kinder:
• Alg II-Mehrbedarf 
für Alleinerziehende
• Alg II für das Kind
(unter Anrechnung
des Vermögens und 
Einkommens)

ja
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


